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Hausverwaltungsvollmacht   - 

 

 

 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Auftraggeber) 
 

als Eigentümer des Objektes in_____________________________________________________erteilt 
 

C. Bonnard –Hausverwaltung, Binzengrün 20, 79114 Freiburg, Tel. 0761 - 47 70 840  

Fax 0761 - 45369712, E-Mail: kontakt@hausverwaltung-bonnard.de  

___________________________________ 

(Verwalter) 
 

Vollmacht 

Der Eigentümer bevollmächtigt den Verwalter unter ausdrücklicher Befreiung von den Vorschriften des § 181 
BGB, alle Rechtsgeschäfte vorzunehmen und verbindliche Erklärungen abzugeben, die das 
Verwaltungsobjekt betreffen. Der Verwalter vertritt den Eigentümer gegenüber Mietern, Behörden und 
sonstigen Dritten, soweit geltend zu machende Ansprüche das Verwaltungsobjekt betreffen. Diese Vollmacht 
erstreckt sich auch auf die Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte nach § 174 BGB, insbesondere auf die 
Anmahnung rückständiger Mieten und Umlagen. 

Der Verwalter ist befugt, Mieten, Nebenkosten oder sonstige Nutzungsentgelte im eigenen Namen für 
Rechnung des Eigentümers geltend zu machen. Der Verwalter kann sich bei Rechtsstreitigkeiten durch 
Anwälte vertreten lassen. 

Der Verwalter ist berechtigt, Einblick in alle das Verwaltungsobjekt betreffenden Akten, insbesondere in das 
Grundbuch und in Schuldurkunden zu nehmen. 

Der Verwalter kann geeigneten dritten Verwaltungsaufgaben, die sich aus dem Verwaltungsvertrag ergeben, 
übertragen bzw. Untervollmachten erteilen. Seine Haftung für die Erfüllung des Verwaltungsvertrages wird 
jedoch hiervon nicht berührt. 

Diese Vollmacht ist bei Beendigung des Verwaltungsvertrages unverzüglich dem Eigentümer 
zurückzugeben. 

 

 

Ort, Datum: 

 

 


